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bei einem Streitfall angerufen werden, an dem eine Verwertungsgesellschaft
beteiligt ist und der eine der folgenden Angelegenheiten betrifft:
1. die Nutzung von Werken oder Leistungen, die nach dem Urheberrechts-
gesetz geschützt sind,

2. die Vergütungspflicht für Geräte und Speichermedien nach § 54 des Urhe-
berrechtsgesetzes1) oder die Betreibervergütung nach § 54c des Urheber-
rechtsgesetzes,

3. den Abschluss oder die Änderung eines Gesamtvertrags.
(2) Die Schiedsstelle kann von jedem Beteiligten auch bei einem Streitfall

angerufen werden, an dem ein Sendeunternehmen und ein Weitersendedienst
beteiligt sind, wenn der Streit die Verpflichtung zum Abschluss eines Vertrages
über die Weitersendung betrifft (§ 87 Absatz 5 des Urheberrechtsgesetzes).

§ 93 Zuständigkeit für empirische Untersuchungen. Verwertungsgesell-
schaften können die Schiedsstelle anrufen, um eine selbständige empirische
Untersuchung zur Ermittlung der nach § 54a Absatz 1 des Urheberrechts-
gesetzes1) maßgeblichen Nutzung durchführen zu lassen.

§ 94 Zuständigkeit für Streitfälle über die gebietsübergreifende Ver-
gabe von Online-Rechten an Musikwerken. Die Schiedsstelle kann von
jedem Beteiligten angerufen werden in Streitfällen zwischen einer im Inland
ansässigen Verwertungsgesellschaft, die gebietsübergreifend Online-Rechte an
Musikwerken vergibt, und Anbietern von Online-Diensten, Rechtsinhabern
oder anderen Verwertungsgesellschaften, soweit Rechte und Pflichten der Be-
teiligten nach Teil 3 oder nach § 34 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2, § 36, § 39 oder
§ 43 betroffen sind.

§ 95 Allgemeine Verfahrensregeln. (1) 1 Soweit dieses Gesetz keine abwei-
chenden Regelungen enthält, bestimmt die Schiedsstelle das Verfahren nach
billigem Ermessen. 2 Sie wirkt jederzeit auf eine sachgerechte Beschleunigung
des Verfahrens hin.
(2) 1Die Beteiligten sind gleichzubehandeln. 2 Jedem Beteiligten ist recht-

liches Gehör zu gewähren.

§ 96 Berechnung von Fristen. Auf die Berechnung der Fristen dieses Ab-
schnitts ist § 222 Absatz 1 und 2 der Zivilprozessordnung entsprechend an-
zuwenden.

§ 97 Verfahrenseinleitender Antrag. (1) 1Die Schiedsstelle wird durch
schriftlichen Antrag angerufen. 2Er muss zumindest den Namen und die An-
schrift des Antragsgegners sowie eine Darstellung des Sachverhalts enthalten.
3Er soll in zwei Exemplaren eingereicht werden.
(2) Die Schiedsstelle stellt dem Antragsgegner den Antrag mit der Aufforde-

rung zu, sich innerhalb eines Monats schriftlich zu äußern.

§ 98 Zurücknahme des Antrags. (1) Der Antragsteller kann den Antrag
zurücknehmen, ohne Einwilligung des Antragsgegners in Verfahren mit münd-
licher Verhandlung jedoch nur bis zu deren Beginn.

1)Nr. 1.
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(2) Wird der Antrag zurückgenommen, so trägt der Antragsteller die Kosten
des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Antragsgegners.

§ 99 Schriftliches Verfahren und mündliche Verhandlung. (1) Das Ver-
fahren wird vorbehaltlich des Absatzes 2 schriftlich durchgeführt.
(2) Die Schiedsstelle beraumt eine mündliche Verhandlung an, wenn einer

der Beteiligten dies beantragt und die anderen Beteiligten zustimmen, oder
wenn sie dies zur Aufklärung des Sachverhalts oder zur gütlichen Beilegung des
Streitfalls für zweckmäßig hält.

§ 100 Verfahren bei mündlicher Verhandlung. (1) 1Zu der mündlichen
Verhandlung sind die Beteiligten zu laden. 2Die Ladungsfrist beträgt mindestens
zwei Wochen.
(2) 1Die mündliche Verhandlung vor der Schiedsstelle ist nicht öffentlich.

2Beauftragte des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, der
Aufsichtsbehörde und des Bundeskartellamts sind zur Teilnahme befugt.
(3) Die Schiedsstelle kann Bevollmächtigten oder Beiständen, die nicht

Rechtsanwälte sind, den weiteren Vortrag untersagen, wenn sie nicht in der
Lage sind, das Sach- und Streitverhältnis sachgerecht darzustellen.
(4) Über die Verhandlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vor-

sitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 101 Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung. (1) 1Erscheint
der Antragsteller nicht zur mündlichen Verhandlung, so gilt der Antrag als
zurückgenommen. 2War der Antragsteller ohne sein Verschulden verhindert,
zur mündlichen Verhandlung zu erscheinen, so ist ihm auf Antrag Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. 3Über den Antrag entscheidet
die Schiedsstelle, ihre Entscheidung ist unanfechtbar. 4 Im Übrigen sind die
Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand entsprechend anzuwenden.
(2) Erscheint der Antragsgegner nicht zur mündlichen Verhandlung, so kann

die Schiedsstelle einen Einigungsvorschlag nach Lage der Akten unterbreiten.
(3) Unentschuldigt nicht erschienene Beteiligte tragen die durch ihr Nicht-

erscheinen verursachten Kosten.
(4) Die Beteiligten sind in der Ladung zur mündlichen Verhandlung auf die

Folgen ihres Nichterscheinens hinzuweisen.

§ 102 Gütliche Streitbeilegung; Vergleich. (1) Die Schiedsstelle wirkt auf
eine gütliche Beilegung des Streitfalls hin.
(2) 1Kommt ein Vergleich zustande, so muss er in einem besonderen Schrift-

stück niedergelegt und unter Angabe des Tages seines Zustandekommens von
dem Vorsitzenden und den Beteiligten unterschrieben werden. 2Aus einem vor
der Schiedsstelle geschlossenen Vergleich findet die Zwangsvollstreckung statt;
§ 797a der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.
(3) 1Der Vorsitzende kann die Beteiligten mit ihrem Einverständnis zu einem

Vergleichsversuch ohne Zuziehung der Beisitzer laden. 2Er ist dazu verpflich-
tet, wenn beide Beteiligte dies beantragen.
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§ 103 Aussetzung des Verfahrens. (1) Die Schiedsstelle kann ein Verfahren
aussetzen, wenn zu erwarten ist, dass ein anderes bei ihr anhängiges Verfahren
von Bedeutung für den Ausgang des Verfahrens sein wird.
(2) Während der Aussetzung ist die Frist zur Unterbreitung eines Einigungs-

vorschlags nach § 105 Absatz 1 gehemmt.

§ 104 Aufklärung des Sachverhalts. (1) 1Die Schiedsstelle kann erforderli-
che Beweise in geeigneter Form erheben. 2 Sie ist an Beweisanträge nicht
gebunden.
(2) Sie kann die Ladung von Zeugen und den Beweis durch Sachverständige

von der Zahlung eines hinreichenden Vorschusses zur Deckung der Auslagen
abhängig machen.
(3) Den Beteiligten ist Gelegenheit zu geben, sich zu den Ermittlungs- und

Beweisergebnissen zu äußern.
(4) Die §§ 1050 und 1062 Absatz 4 der Zivilprozessordnung sind entspre-

chend anzuwenden.

§ 105 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle; Widerspruch. (1) 1Die
Schiedsstelle unterbreitet den Beteiligten innerhalb eines Jahres nach Zustellung
des Antrags einen Einigungsvorschlag. 2Die Frist kann mit Zustimmung aller
Beteiligten um jeweils ein halbes Jahr verlängert werden.
(2) 1Der Einigungsvorschlag ist zu begründen und von sämtlichen für den

Streitfall zuständigen Mitgliedern der Schiedsstelle zu unterschreiben. 2 In dem
Einigungsvorschlag ist auf die Möglichkeit des Widerspruchs und auf die
Folgen bei Versäumung der Widerspruchsfrist hinzuweisen. 3Der Einigungs-
vorschlag ist den Beteiligten zuzustellen. 4Zugleich ist der Aufsichtsbehörde
eine Abschrift des Einigungsvorschlags zu übermitteln.
(3) 1Der Einigungsvorschlag gilt als angenommen und eine dem Inhalt des

Vorschlags entsprechende Vereinbarung als zustande gekommen, wenn nicht
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Vorschlags ein schriftlicher Wider-
spruch bei der Schiedsstelle eingeht. 2Betrifft der Streitfall die Einräumung
oder Übertragung von Nutzungsrechten der Weitersendung, so beträgt die Frist
drei Monate.
(4) 1War einer der Beteiligten ohne sein Verschulden gehindert, den Wider-

spruch rechtzeitig einzulegen, so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand zu gewähren. 2Über den Wiedereinsetzungsantrag entscheidet
die Schiedsstelle. 3Gegen die ablehnende Entscheidung der Schiedsstelle ist die
sofortige Beschwerde an das für den Sitz des Antragstellers zuständige Land-
gericht möglich. 4Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand und die sofortige Beschwerde sind entspre-
chend anzuwenden.
(5) 1Aus dem angenommenen Einigungsvorschlag findet die Zwangsvollstre-

ckung statt. 2 § 797a der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

Unterabschnitt 2. Besondere Verfahrensvorschriften
§ 106 Einstweilige Regelungen. 1Auf Antrag eines Beteiligten kann die
Schiedsstelle eine einstweilige Regelung vorschlagen. 2 § 105 Absatz 2 und 3
Satz 1 ist anzuwenden. 3Die einstweilige Regelung gilt, wenn nichts anderes
vereinbart wird, bis zum Abschluss des Verfahrens vor der Schiedsstelle.
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§ 107 Sicherheitsleistung. (1) 1 In Verfahren nach § 92 Absatz 1 Nummer 2
über die Vergütungspflicht für Geräte und Speichermedien kann die Schieds-
stelle auf Antrag der Verwertungsgesellschaft anordnen, dass der beteiligte Her-
steller, Importeur oder Händler für die Erfüllung des Anspruchs aus § 54
Absatz 1 des Urheberrechtsgesetzes1) Sicherheit zu leisten hat. 2Von der An-
ordnung nach Satz 1 hat sie abzusehen, wenn angemessene Teilleistungen
erbracht sind.
(2) Der Antrag muss die Höhe der begehrten Sicherheit enthalten.
(3) 1Über Art und Höhe der Sicherheitsleistung entscheidet die Schiedsstelle

nach billigem Ermessen. 2Bei der Höhe der Sicherheit kann sie nicht über den
Antrag hinausgehen.
(4) 1Das zuständige Oberlandesgericht (§ 129 Absatz 1) kann auf Antrag der

Verwertungsgesellschaft durch Beschluss die Vollziehung einer Anordnung nach
Absatz 1 zulassen, sofern nicht schon eine entsprechende Maßnahme des einst-
weiligen Rechtsschutzes bei einem Gericht beantragt worden ist. 2Das zustän-
dige Oberlandesgericht kann die Anordnung abweichend fassen, wenn dies zur
Vollziehung notwendig ist.
(5) Auf Antrag kann das zuständige Oberlandesgericht den Beschluss nach

Absatz 4 aufheben oder ändern.

§ 108 Schadensersatz. Erweist sich die Anordnung einer Sicherheitsleistung
nach § 107 Absatz 1 als von Anfang an ungerechtfertigt, so ist die Verwertungs-
gesellschaft, welche die Vollziehung der Anordnung erwirkt hat, verpflichtet,
dem Antragsgegner den Schaden zu ersetzen, der ihm aus der Vollziehung
entsteht.

§ 109 Beschränkung des Einigungsvorschlags; Absehen vom Eini-
gungsvorschlag. (1) Sind bei Streitfällen nach § 92 Absatz 1 Nummer 1 und 2
die Anwendbarkeit oder die Angemessenheit eines Tarifs bestritten und ist der
Sachverhalt auch im Übrigen streitig, so kann sich die Schiedsstelle in ihrem
Einigungsvorschlag auf eine Stellungnahme zur Anwendbarkeit oder Angemes-
senheit des Tarifs beschränken.
(2) Sind bei Streitfällen nach § 92 Absatz 1 Nummer 1 und 2 die Anwend-

barkeit und die Angemessenheit eines Tarifs nicht bestritten, so kann die
Schiedsstelle von einem Einigungsvorschlag absehen.

§ 110 Streitfälle über Gesamtverträge. (1) 1Bei Streitfällen nach § 92 Ab-
satz 1 Nummer 3 enthält der Einigungsvorschlag den Inhalt des Gesamtver-
trags. 2Die Schiedsstelle kann einen Gesamtvertrag nur mit Wirkung vom
1. Januar des Jahres vorschlagen, in dem der Antrag bei der Schiedsstelle gestellt
wird.
(2) 1Die Schiedsstelle unterrichtet das Bundeskartellamt über das Verfahren.

2 § 90 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen ist entsprechend anzuwenden.

§ 111 Streitfälle über Rechte der Kabelweitersendung. Bei Streitfällen
nach § 92 Absatz 2 gilt § 110 entsprechend.

1)Nr. 1.
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§ 112 Empirische Untersuchung zu Geräten und Speichermedien.
(1) In Verfahren nach § 93 muss der Antrag, mit dem die Schiedsstelle

angerufen wird, eine Auflistung der Verbände der betroffenen Hersteller, Im-
porteure und Händler enthalten, soweit diese dem Antragsteller bekannt sind.
(2) 1Die Schiedsstelle stellt den Antrag den darin benannten Verbänden mit

der Aufforderung zu, binnen eines Monats schriftlich zu erklären, ob sie sich an
dem Verfahren beteiligen wollen. 2Gleichzeitig veröffentlicht die Schiedsstelle
den Antrag in geeigneter Form, verbunden mit dem Hinweis, dass sich betrof-
fene Verbände von Herstellern, Importeuren und Händlern, denen der Antrag
nicht zugestellt worden ist, binnen eines Monats ab Veröffentlichung des
Antrags durch schriftliche Erklärung gegenüber der Schiedsstelle an dem Ver-
fahren beteiligen können.

§ 113 Durchführung der empirischen Untersuchung. 1Für die Durch-
führung der empirischen Untersuchung gemäß § 93 gilt § 104 mit der Maß-
gabe, dass die Schiedsstelle die Durchführung der empirischen Untersuchung
nicht ablehnen kann. 2Die Schiedsstelle soll den Auftrag zur Durchführung
dieser Untersuchung erst erteilen, wenn die Verwertungsgesellschaft einen Vor-
schuss gezahlt hat. 3 Sie soll darauf hinwirken, dass das Ergebnis der empirischen
Untersuchung spätestens ein Jahr nach Eingang des Antrags nach § 112 Absatz 1
vorliegt.

§ 114 Ergebnis der empirischen Untersuchung. (1) 1Die Schiedsstelle
stellt fest, dass das Ergebnis der empirischen Untersuchung den Anforderungen
entspricht, die im Hinblick auf die Aufstellung eines Tarifes gemäß § 40 zu
stellen sind. 2Andernfalls veranlasst sie seine Ergänzung oder Änderung.
(2) 1 Sie stellt das den Anforderungen entsprechende Ergebnis den Beteilig-

ten zu und veröffentlicht es in geeigneter Form. 2 § 105 ist nicht anzuwenden.

§ 115 Verwertung von Untersuchungsergebnissen. In Verfahren nach
§ 92 Absatz 1 Nummer 2 und 3 kann zur Sachverhaltsaufklärung (§ 104) das
Ergebnis einer empirischen Untersuchung herangezogen werden, das aus ei-
nem Verfahren nach § 93 stammt.

§ 116 Beteiligung von Verbraucherverbänden. 1 In Verfahren nach § 92
Absatz 1 Nummer 2 und 3 und § 93 gibt die Schiedsstelle den bundesweiten
Dachorganisationen der mit öffentlichen Mitteln geförderten Verbraucherver-
bände Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme. 2 Im Fall einer Stellung-
nahme ist § 114 Absatz 2 Satz 1 entsprechend anwendbar.

Unterabschnitt 3. Kosten sowie Entschädigung und Vergütung Dritter
§ 117 Kosten des Verfahrens. (1) Für das Verfahren vor der Schiedsstelle
erhebt die Aufsichtsbehörde Gebühren und Auslagen (Kosten).
(2) 1Die Gebühren richten sich nach dem Streitwert. 2 Ihre Höhe bestimmt

sich nach § 34 des Gerichtskostengesetzes. 3Der Streitwert wird von der
Schiedsstelle festgesetzt. 4Er bemisst sich nach den Vorschriften, die für das
Verfahren nach der Zivilprozessordnung vor den ordentlichen Gerichten gel-
ten.
(3) 1 Für Verfahren nach § 92 Absatz 1 Nummer 2, 3 und Absatz 2 sowie

nach § 94 wird eine Gebühr mit einem Gebührensatz von 3,0 erhoben. 2Wird
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das Verfahren anders als durch einen Einigungsvorschlag der Schiedsstelle
beendet, ermäßigt sich die Gebühr auf einen Gebührensatz von 1,0. 3Dasselbe
gilt, wenn die Beteiligten den Einigungsvorschlag der Schiedsstelle annehmen.
(4) Für Verfahren nach § 92 Absatz 1 Nummer 1 und § 93 wird eine Gebühr

mit einem Gebührensatz von 1,0 erhoben.
(5) Auslagen werden in entsprechender Anwendung der Nummern 9000 bis

9009 und 9013 des Kostenverzeichnisses zum Gerichtskostengesetz erhoben.

§ 118 Fälligkeit und Vorschuss. (1) Die Gebühr wird mit der Beendigung
des Verfahrens, Auslagen werden sofort nach ihrer Entstehung fällig.
(2) Die Zustellung des verfahrenseinleitenden Antrags soll von der Zahlung

eines Vorschusses durch den Antragsteller in Höhe eines Drittels der Gebühr
abhängig gemacht werden.

§ 119 Entsprechende Anwendung des Gerichtskostengesetzes. § 2 Ab-
satz 1, 3 und 5 des Gerichtskostengesetzes, soweit diese Vorschriften für Ver-
fahren vor den ordentlichen Gerichten anzuwenden sind, die §§ 5, 17 Absatz 1
bis 3, die §§ 20, 21, 22 Absatz 1, § 28 Absatz 1 und 2, die §§ 29, 31 Absatz 1
und 2 und § 32 des Gerichtskostengesetzes über die Kostenfreiheit, die Ver-
jährung und die Verzinsung der Kosten, die Abhängigmachung der Tätigkeit
der Schiedsstelle von der Zahlung eines Auslagenvorschusses, die Nachforde-
rung und die Nichterhebung der Kosten sowie den Kostenschuldner sind
entsprechend anzuwenden.

§ 120 Entscheidung über Einwendungen. 1Über Einwendungen gegen
Verwaltungsakte beim Vollzug der Kostenvorschriften entscheidet das Amts-
gericht, in dessen Bezirk die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat. 2Die Einwendun-
gen sind bei der Schiedsstelle oder der Aufsichtsbehörde zu erheben. 3 § 19
Absatz 5 und § 66 Absatz 5 Satz 1, 5 und Absatz 8 des Gerichtskostengesetzes
sind entsprechend anzuwenden; über die Beschwerde entscheidet das im
Rechtszug nächsthöhere Gericht. 4Die Erhebung von Einwendungen und die
Beschwerde haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 121 Entscheidung über die Kostenpflicht. (1) 1Die Schiedsstelle ent-
scheidet über die Verteilung der Kosten des Verfahrens nach billigem Ermessen,
soweit nichts anderes bestimmt ist. 2Die Schiedsstelle kann anordnen, dass die
einem Beteiligten erwachsenen notwendigen Auslagen ganz oder teilweise von
einem gegnerischen Beteiligten zu erstatten sind, wenn dies der Billigkeit
entspricht.
(2) 1Die Entscheidung über die Kosten kann durch Antrag auf gerichtliche

Entscheidung angefochten werden, auch wenn der Einigungsvorschlag der
Schiedsstelle angenommen wird. 2Über den Antrag entscheidet das Amts-
gericht, in dessen Bezirk die Schiedsstelle ihren Sitz hat.

§ 122 Festsetzung der Kosten. (1) 1Die Kosten des Verfahrens (§ 117) und
die einem Beteiligten zu erstattenden notwendigen Auslagen (§ 121 Absatz 1
Satz 2) werden von der Aufsichtsbehörde festgesetzt. 2Die Festsetzung ist dem
Kostenschuldner und, wenn nach § 121 Absatz 1 Satz 2 zu erstattende notwen-
dige Auslagen festgesetzt worden sind, auch dem Erstattungsberechtigten zu-
zustellen.
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(2) 1 Jeder Beteiligte kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach der
Zustellung die gerichtliche Festsetzung der Kosten und der zu erstattenden
notwendigen Auslagen beantragen. 2Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen
Bezirk die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat. 3Der Antrag ist bei der Aufsichts-
behörde einzureichen. 4Die Aufsichtsbehörde kann dem Antrag abhelfen.
(3) Aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss findet die Zwangsvollstreckung in

entsprechender Anwendung der Zivilprozessordnung statt.

§ 123 Entschädigung von Zeugen und Vergütung der Sachverständi-
gen. (1) Zeugen erhalten eine Entschädigung und Sachverständige eine Ver-
gütung nach Maßgabe der §§ 3, 5 bis 10, 12 und 19 bis 22 des Justizvergütungs-
und -entschädigungsgesetzes; die §§ 2 und 13 Absatz 1 und 2 Satz 1 bis 3 des
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden.
(2) Die Aufsichtsbehörde setzt die Entschädigung fest.
(3) 1Zeugen und Sachverständige können die gerichtliche Festsetzung be-

antragen. 2Über den Antrag entscheidet das Amtsgericht, in dessen Bezirk die
Schiedsstelle ihren Sitz hat. 3Der Antrag ist bei der Aufsichtsbehörde einzurei-
chen oder zu Protokoll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts zu erklären. 4Die
Aufsichtsbehörde kann dem Antrag abhelfen. 5Kosten werden nicht erstattet.

Unterabschnitt 4. Organisation und Beschlussfassung der Schiedsstelle
§ 124 Aufbau und Besetzung der Schiedsstelle. (1) 1Die Schiedsstelle
wird bei der Aufsichtsbehörde (§ 75) gebildet. 2 Sie besteht aus dem Vorsitzen-
den oder seinem Vertreter und zwei Beisitzern.
(2) 1Die Mitglieder der Schiedsstelle müssen die Befähigung zum Richter-

amt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen. 2 Sie werden vom Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz für einen bestimmten Zeit-
raum, der mindestens ein Jahr beträgt, berufen; Wiederberufung ist zulässig.
(3) 1Bei der Schiedsstelle können mehrere Kammern gebildet werden. 2Die

Besetzung der Kammern bestimmt sich nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2.
(4) Die Geschäftsverteilung zwischen den Kammern wird durch den Prä-

sidenten oder die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes ge-
regelt.

§ 125 Aufsicht. (1) Die Mitglieder der Schiedsstelle sind nicht an Weisungen
gebunden.
(2) Die Dienstaufsicht über die Schiedsstelle führt der Präsident oder die

Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes.

§ 126 Beschlussfassung der Schiedsstelle. 1Die Schiedsstelle fasst ihre
Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. 2 § 196 Absatz 2 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes ist anzuwenden.

§ 127 Ausschließung und Ablehnung von Mitgliedern der Schiedsstel-
le. 1Über die Ausschließung und Ablehnung von Mitgliedern der Schiedsstelle
entscheidet das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Schiedsstelle ihren Sitz hat.
2Das Ablehnungsgesuch ist bei der Schiedsstelle anzubringen. 3 Im Übrigen
gelten die §§ 41 bis 48 der Zivilprozessordnung entsprechend.
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Abschnitt 2. Gerichtliche Geltendmachung
§ 128 Gerichtliche Geltendmachung. (1) 1Bei Streitfällen nach § 92 Ab-
satz 1 und 2 ist die Erhebung der Klage erst zulässig, wenn ein Verfahren vor
der Schiedsstelle vorausgegangen ist oder nicht innerhalb der Frist gemäß § 105
Absatz 1 abgeschlossen wurde. 2Auf die Frist ist § 103 Absatz 2 anzuwenden.
(2) 1Bei Streitfällen nach § 92 Absatz 1 Nummer 1 und 2 ist Absatz 1 nur

anzuwenden, wenn die Anwendbarkeit oder die Angemessenheit des Tarifs
bestritten ist. 2 Stellt sich erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit heraus, dass
die Anwendbarkeit oder die Angemessenheit des Tarifs bestritten ist, setzt das
Gericht den Rechtsstreit durch Beschluss aus, um den Parteien die Anrufung
der Schiedsstelle zu ermöglichen. 3Weist die Partei, die die Anwendbarkeit
oder die Angemessenheit des Tarifs bestreitet, nicht innerhalb von zwei Mona-
ten ab Verkündung oder Zustellung des Beschlusses über die Aussetzung nach,
dass ein Antrag bei der Schiedsstelle gestellt ist, so wird der Rechtsstreit fort-
gesetzt; in diesem Fall gelten die Anwendbarkeit und die Angemessenheit des
streitigen Tarifs als zugestanden.
(3) 1Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Anträge auf Anordnung eines Arrests

oder einer einstweiligen Verfügung. 2Nach Erlass eines Arrests oder einer einst-
weiligen Verfügung ist die Klage ohne die Beschränkung des Absatzes 1 zu-
lässig, wenn der Partei nach den §§ 926 und 936 der Zivilprozessordnung eine
Frist zur Erhebung der Klage bestimmt worden ist.

§ 129 Zuständigkeit des Oberlandesgerichts. (1) In Streitfällen nach
§ 92 Absatz 1 Nummer 2 und 3 sowie Absatz 2, nach § 94 sowie über
Ansprüche nach § 108 entscheidet ausschließlich das für den Sitz der Schieds-
stelle zuständige Oberlandesgericht im ersten Rechtszug.
(2) 1 Für das Verfahren gilt der Erste Abschnitt des Zweiten Buchs der Zivil-

prozessordnung entsprechend. 2§ 411a der Zivilprozessordnung ist mit der
Maßgabe anwendbar, dass die schriftliche Begutachtung auch durch das Ergeb-
nis einer empirischen Untersuchung aus einem Verfahren nach § 93 ersetzt
werden kann.
(3) Gegen die von dem Oberlandesgericht erlassenen Endurteile findet die

Revision nach Maßgabe der Zivilprozessordnung statt.
(4) 1 In den Fällen des § 107 Absatz 4 und 5 entscheidet das für den Sitz der

Schiedsstelle zuständige Oberlandesgericht durch unanfechtbaren Beschluss.
2Vor der Entscheidung ist der Gegner zu hören.

§ 130 Entscheidung über Gesamtverträge. 1Das Oberlandesgericht setzt
den Inhalt der Gesamtverträge, insbesondere Art und Höhe der Vergütung,
nach billigem Ermessen fest. 2Die Festsetzung ersetzt die entsprechende Ver-
einbarung der Beteiligten. 3Die Festsetzung eines Vertrags ist nur mit Wirkung
vom 1. Januar des Jahres an möglich, in dem der Antrag bei der Schiedsstelle
gestellt wird.

§ 131 Ausschließlicher Gerichtsstand. (1) 1Für Rechtsstreitigkeiten über
Ansprüche einer Verwertungsgesellschaft wegen Verletzung eines von ihr wahr-
genommenen Nutzungsrechts oder Einwilligungsrechts ist das Gericht aus-
schließlich zuständig, in dessen Bezirk die Verletzungshandlung begangen wor-

4 VGG §§ 128–131 VerwertungsgesellschaftenG
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